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12. Februar 2008

lhr Srhreiben vom 6. Dezember 2007

Sehr geehrter Herr Dr. Meyer-Lucht,

ich komme auf meine Zwischennachricht vom l-2. Dezember 2007 zurück, nachdem
sich  der  Rechts -  und E ingabenausschuss  des  Norddeutschen Rundfunks  in  se iner
S i tzung am 24.  . lanuar  2008 und sodann der  Rundfunkra t  des  Norddeutschen
Rundfunks  in  se iner  S i tzung am 1 .  Februar  2008 mi t  lh re r  Beschwerde be fass t  haben.

Beide Cremien kommen eindeutig zu dem Ergebnis, dass eine Rechtsverletzung
insbesondere bzgl. der von lhnen genannten Bestimmungen in t 11 Abs. 3 RStV und ! 8
Abs. 1 NDR StV - durch den am 24. April 2o0l ln det 21'Uhr-Iagesschau
ausgest rah l ten  Be i t rag , ,EU-Entsche idung zu  Rundfunkgebühren"  nebs t  Anmodera t ion
nicht vorliegt.

Ein staatsvertraglich relevanter Verstoß gegen die Crundsätze der Objektivität,
Unparteil ichkeit und Ausgewogenheit ist nicht gegeben. 5o kommt im Beitrag selbst
Frau  Kroes  a ls  Ver t re te r in  der  EU-Kommiss ion  zu  Wor t .  5 ie  we is t  au f  d ie  aus  S ich t  der
EU-Kommiss lon  er fo rder l i chen k la ren  Rahmenbed ingungen fü r  den ö f fen t l i ch-
rechtl ichen Rundfunk, dje Notwendigkeit einer präzisen Definit ion seines Auftrags und
das Verbot einer Quersu bvention ieru ng kommerzieller Tätigkeiten aus
Cebührenmitteln hin. Diese Sichtweise wird auch bereits in der Anmoderation
wiedergegeben.

Die Vereinbarkeit des öffentl ich-rechtl ichen Rundfunks in Deutschland mit
europäischem Recht wird aus Sicht des Rechts- und Eingabenausschusses und des
Rundfunkrates durch die Entscheidung der EU-Kommission vom 24. April 2007 - eben
einschließlich des dort aufgeführten Maßnahmenkatalogs - bestätigt. E5 5ei insoweit
nur  au f  d ie  be iden E in le i tungssätze  in  d ieser  Entsche idung h inSewiesen,  in  denen es
he ißt:

, ,D ie  Kommiss ion  beehr t  s ich ,  lhnen mi tzu te i len ,  dass  d ie  von Deutsch land im Rahmen
dieses Verfahrens eingegangenen Verpfl ichtungen die Bedenken der Kommis5ion in
Bezug auf die Unvereinbarkeit der geltenden Finanzierung:regelungen zugunsten des
öffentl ichen Rundfunks ausräumen. Deshalb hat die Kommisrion entschieden, das
Ver fahren e inzus te l len . "
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Der lntcndant dcs Norddcdtsch$ Rundfunls hatte lhncnja bcrcits mit Schreib€n vom
23. Norcmber 2007 mitgctcitt, dass dic Mcldung übcr das Belhllfevcrfahrcn
rnäglicherwEisc noch cind.utlgcr hättc formulicrt wcrden können, Ein
Staatsvertrags\rcretoß jcdoch lst nlcht crsichtlich.

Mit freundlichen Grüßen

Helmuth Frahm
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Berlin Institute
Herrn Dr. Robin Meyer-Lucht
Haus der Eundespressekonterenz 5317
Schiffbauerdamm 40
10117 Ber l in

23. November 2007

Tagesschau€edcht vom 24.04.2007 zum Etl8elhlltevertahren

Sehr geehrter Herr Dr. Meyer-Lucht,

haben Sie vielen Dank für lhr Schreiben vom 24. 0Kober 2007, das mir der vorsitzende des NDR
Rundfunkrates zur Beantwortung weitergeleitet hat. lhre sehr tundiert vorgetragene Kritik an der
Tagesschau vom 24. April 2007 nehme ich sehr ernst, da ich ebenso wie Sie die Information für
einen Kernbereich unseres Programmauftrags halte und wir gerade bei der Berichterstattung über
Themen, die uns selbst betretfen, eine ganz besondere Sorgfaltwalten lassen sollten. lch habe
mich deshalb sehr intensiv von der ChefredaKion ARD-aKuell über den Vorgang informieren
lassen.

Wie ich erfahren habe, hat sich ein Schreiben des Ersten Chefredakteurs afl Sie otfenbar mit lhrem
Schreiben vom 24. 0Kober überschnitten. Auf mein Betreiben hin hat sich die Redaktion ARD-
aktuell ein weiteres Mal mit lhrer Krit ik befusst, lch halte die Argumentation der Chefredaktion für
nachvollziehbar, wenn es in dem Schreiben an Sie lauteti ,, ln den ersten beiden Sätzen heißt es,
dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk miteuropäischem Rechtvereinbar ist und dass die
Beihilfe.Untersuchung eingestellt wurde. Unmittelbar danach folgt der Hinweis, dass dies von der
EIJ-Kommission an Auflagen geknüpft ist. Damit ist die vollständige Information geliefert. Sicher
kann man darijber streiten, ob man den Zusammenhang mit den Auflagen hätte nach vorne ziehen
sollen oder in einem längeren Satz zusammenfassen können. lm Interesse von Verständlichkeit,
Vollständigkeit und KorreKheit scheint mir der Aufbau dieser Meldung jedoch zulässig, zumal im
anschließenden Bericht eine detaillierte Aufarbeitung erfolgt."
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In Ahrägung atlcr ArgumenG komme lch zu dlm Erg€bnls, dass di6 Meldung ober das
Bolhllb\,3rfrlrln mögllchrffrls. noch clndcuü8sr hätt3 formuliert werden können, einen
inhalülchen Fehhr - lßbrsondaro lm Slnne elnes Ve6toß€s gc8€n die von lhnen genannten
staatsvcrtraglhhrn 8cs$mmungcn aus S 1l Abs. 3 RSTV und S 8 Abs. I NDR-Sbatsvertrag - sehe
lch indcs nicht clelchy{ohlhat mlr dle Ch€frsdaldon ARDaktuell gegenober verslchert, in solchen
Fällen auch mnfrig größte Senslbllltät an den TaEzu legcn, Dazu hat lhre Inltlatlve elnen wlchtiSen
Belü€g Sslolstet

Prof. Jobst Plq
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Nordd.urscher Rundtun*

Sehr geehrter Herr Dr. Meyer-Lucht,

über den Vorsitzenden des Programmausschusses erreicht mich lhre Kritik an der
Berichterstattung dertagesschau vom 24. April. Urlaubsbedingt komme ich leider
erstjetzt dazu, lhnen dazu meine Sicht der Dinge zu erläutern.

lhre Einwände waren für die Redaktion von ARD-aktuell Anlass, die B€richterstattung
über die Einstellung des Beihilfeverfahrens noch einmal kritisch zu überprüfen. Dabei
haben wir uns intensiv die EU-Entscheidung, die Veröffentlichungen der EtJ-
Kommission sowie das Pressecho angesehen. Danach komme ich auch in der Rück-
schau zu einer anderen Einschätzung als Sie. Die tagesschau-Meldung ist sowohl in
sich als auch im Zusammenhang der in Betracht zu ziehenden Aspekte meines Erach-
tens korrekt. Sprachlich gibt es keinerlei Wertung.

In den ersten beiden Sätzen heißt es. dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit eu-
ropäischem Recht vereinbar ist und dass die Beihilfe-Untersuchung eingestellt wur-
de. Unmittelbar danach folgt der Hinweis, dass dies von der EU-Kommission an Auf-
lagen geknüpft ist. Damit ist die vollständige Information geliefert. Sicher kann man
darüber streiten, ob man den Zusammenhang mit den Auflagen hätte nach vorne
ziehen sollen oder in einem längeren Satz zusammenfassen können. lm Interesse von
Verständlichkeit, Vollständigkeit und Korrektheit scheint mir der Aufbau dieser Mel-
dungjedoch zulässig, zumal im anschließenden Bericht eine detaillierte Aufarbeitung
erfolgt.
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Meine Kollegen haben mlinerAnsicht nach korrekt gearbeitet und Hinden sich
damit im cleichklang - zumindest mit dcm T€il der Presse - der ebenfalls um objek-
tivität bcmüht ist.

lch darf lhnen versichcrn, dasswirdiesc Fr3ge sehrernst nehmen und bereits am Tag
d€r Ausstrahlung intensiv diskutiert habcn. Gerade bei Themen, die das öffentlkh-
rechtlkhc System b.trsffen, das heißt, bei denen es um Eerichterstattuns in ei8encr
Sachc gcht sind wir im bescnderen Maßc um Neutralität bcmüht Noch m€hr als bai
andcrcn themen gcht es hier um di€ Glauhwürdigkeit einer Nachrichtensendung.
lhrc Kritik hat uns aber einmal mehr sensibilisiert, wenn möglich, noch akkuratcr zu
formulieren. lch hoffc,Sie können melne Argumentation nachvollziehm, auch wcnn
iehsh nichfrösffos überreugtlaben SolltE- 
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